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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.08.1987

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §43;

Rechtssatz

Falsche Angaben in einer Reiserechnung (hier:

Nichtberücksichtigung der Unterbrechung einer Dienstreise in einer Reiserechnung) stellen wohl den begründeten

Verdacht einer Dienstp=ichtverletzung dar. Diese und die Missachtung einer Dienstverfügung welche honorierte

vertrauensärztliche Tätigkeit untersagt, rechtfertigen eine Suspendierung vom Dienst.
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